
50 Hartmut Hoffmann,

fluß gewesen201). Der Papst verfügte, daß ein Viertel der oblationes que 
de altari eiusdem beati Petri apostoli et tarn de arca quam de omnibus 
ministeriis ipsius ecclesie (preter de ministerio beati Leonis) proveniunt 
den Kanonikern von St. Peter zustehen sollte. Hadrian IV., Alexander III. 
und Clemens III. haben die Bestimmung wörtlich wiederholt202). Ein 
weiteres Viertel dieser Einkünfte reservierte Alexander III. den pau­
peres™). Dabei sollte die ältere Verfügung Eugens III. in Kraft bleiben, 
und ebenso wenig wurde an die consuetudines gerührt, die seit alters dem 
Papst, der römischen Kurie, den Kardinälen und anderen Geistlichen und 
Kirchen zukamen. Eugens III. Privileg für St. Peter wurde später noch 
in einem anderen Zusammenhang erwähnt; und zwar geschah das, als 
Coelestin III. am 4. Januar 1192 Schenkungen seines Vorgängers für 
Santa Maria Maggiore bestätigte. Clemens III. hatte nämlich angeordnet, 
daß von den drei Vierteln der Oblationen in St. Peter, die „Papst Eugen 
seligen Angedenkens“ dem Hl. Stuhl vorbehalten hatte, der neunte 
Teil (also ein Zwölftes des Gesamtbetrags) der Marienkirche zufließen 
sollte204).

Man wird in der Verordnung Eugens III. bezüglich der Oblationen 
von St. Peter wohl einen Nachklang der altrömischen Viertelung der 
kirchlichen Einkünfte sehen dürfen205). Allerdings ist dabei zu berück-
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